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und Gewerbesteuer

Diesen Bescheid engeht an Sie als gesetzl iche Vertnetenin der
Theaten am Fluß Schwerte e.V
58239 Schwente, Rathausstr. 13

Feststel I ung
Umfang der Steuerbefreiung
Die Körperschaft ist nach § 5 Abs. 1 Nn. 9 KSIG von der Körpenschaftsteuer befreit.
Sie ist nach § 3 Nn. 6 GewStG von der Gewerbesteuen befreit.
Hinweise zu steuerbegünst igten Zwecken
Die Körperschaft föndert im Sinne der §§ 51 ff. A0 ausschließl ich und unmjttelban folgende
gemei nnützige Zwecke :

- Fönderung von Kunst und Kultur (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 A0)

H i nwe i s zur Ausste I I ung von Zuwendungsbest ät i gungen
Die Kör'penschaft ist berechtigt, für Spenden, die ihr zur Venwendung füt" diese Zwecke zugewendet
luenden, zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschniebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszu-
stellen. Die amtlichen Muster für" die Ausstellung steuenlichen Zuwendungsbestätigungen stehen im
Intennet unter httpsr//www.fonmulane-bflnv.de als ausfü1 lbane Fonmulane zun Verfügung.

D'ie Körperschaft ist berechtigt, für'Mitgliedsbeitnäge ZuwenCungsbestätigungen nach amtiich vonge-
schr'iebenem Vondnuck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszustel len.

Zuwendungsbestät igungen fün Spenden und ggf. Mitgl iedsbeitnäge dünfen nur ausgestel lt $ienden,
wenn das Datum dieses Fneistellungsbescheides nicht längen als fünf Jahne zunückliegt. Die Fnist'ist taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 A0).

Haftung bei unrichtigen zuwenclungsbestätigungen uncl fehlverwendeten zuwendungen
Wer vonsätzlich oder grob fahnlässig eine unnichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder veran-
lasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zutlrendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten
Zwecken verwendet t^lerden, haftet für die entgangene Steuer. Dabei wird die entgangene Einkommen-
steuen oden Kör"penschaftsteuen mit 30 %, die entgangene Gewerbesteuer pauschal mit I5% den Zu$ien-
dung angesetzt (§ IOb Abs. 4 ESIG, § I Abs. 3 KSIG, § 9 ttr. 5 GewStG).

Hi nwei se zun Kapi talertragsteuerabzug
Bei Kapitalentnägen, die bis zum 31.12"2027 zuf l ießen, reicht für" clie Abstandna.hme vem Kapital-
ertnagsteuerabzugnach§44aAbs.4und7SatzlNr"1sowieAbs.4bSatz1Nr.3undAbs.10
Satz t Nr. 2 ESIG die Vorlage dieses Bescheides oden die Über lassung einer Kopie dieses Be-
scheides aus. Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Enstattung von Kapitalentnagsteuer
nach § 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 EStG durch das depotfühnende Kredit-, Finanzdienstleistungs- oder
Wen t pap i en i nst i t ut .

Die Vonlage dieses Bescheides ist unzulässig, wenn die Ertnäge in einem w'intschaftlichen
Geschäftsbetrieb anfallen, für'den die Befneiung von den Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist.
Anmerkungen
Bitte beachten Sie, dass die Inanspnuchnahme der Steuerbefreiungen auch in Zukunft von der tat-
sächlichen Geschäftsführ"ung abhängt, die der Nachprüfung dunch das Finanzamt - gSf. im Rahmen ei-
nen Außenpnüfung - unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die ausschließliche
und unmittelbare Erfüllung den steuenbegünstigten Zwecke genichtet sein und dje Bestimmungen den
Satzung beachten.
Dies muss auch künftig durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahmen und Ausgab-
en, Tätigkeitsbericht, Vermögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Entt,rticklung der Rück-
lagen) nachgewiesen werden (§ 63 A0).

Er I äuterungen

Dat enschut zh i nwe i s :

Infonmationen üben die Verarbeitung per'sonenbezogenen Daten in der Steuerverwaltung und Über Ihne
Rechte nach den Datenschutz-Grundverordnung sowie Üben Ihre Anspnechpartner in Datenschutzfragen
entnehmen Sie bitte dem al igemeinen Informationsschneiben der Finanzventltaltung. Djeses
Informat ionsschreiben finden Sie unten www. f inanzamt.de (unten den Rubnik "Datenschutz" ) oden
enhalten Sie bei Ihnem Finanzamt.
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Steuennumner, 316/5928/ 1675

Recht sbehe I fsbe I ehr ung
Gegen cliesen Freistellungsbescheid ist den Ejnspnuch gegeben.
Ein Einspruch ist jedoch 4usgeschlossen, sotirteit diesen tsescheid einen Verwa'ltungsakt ändent oderersetzt,, gegen den ein zulässigen Einspnuch oder (nach einem zulässigen Einspnuch) eipe zu'lässigeersetzt, gegen den ein zulässigen Einspnuch oder (nach einem zulässigen EiKlage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In dies

nach einem zulässigen Einspnuch) eipe zu'lässige
anhängig ist. In diesem Fal I t.',ircl der neue

Ver$,altungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsvenfahrens. Dies gilt auch, soweit sich ein
angefochtenen Vorauszahlungsbescheid durch die Jahressteuenfestsetzung enledigt.
Den.. Einspruch ist bei dem vgrbezeichneten Finanzamt schrjftlich elnzureichen, diesem elektroniseh
zu übermitteln oder clort zur Niederschnift zu enklänen.Die Frist für die Ejn'legung eines Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf desTages, an dem Ihnen dieser Bescheid beKannt gegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfachenBrief oder Zustellung mittels Ejnschneiben durch übengabe gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag
nach Aufgabe zun Post als bewjrkt, es sei clenn, dass der Besqheid zu einem später.en Ze.itpunki
zugegangen i st .

Bgi Zustel lung mit Zustel lungsunkunde oden m'ittels Einschneiben mit Rücksche.in ocler gegen Em-
pfangsbekenntnis ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zusteltung.
Bel Einlequnq des Einspruchs , sol I den Venwaltunqsakt bezeBel Einlegung des Einspruqhs , sol I den Venwaltungsakt bezeiqhnetBel Einlegung des Einspruqhs , sol l den Venwaltungsakt bezeiqhnet werden, gegen den sich der
Einspnuch richtet. Es so'll anEegeben tllärden, inwieweit den Venwaltungsakt angefochten wind. Fernen
so'llen die Tatsachen, die zun Begründung dienen, und die Beweismittei anqefühnt werden"
Einspnuch richtet. Es so'll anEegeben tllärden, inwieweit den Venwaltungsakt angefochten wind. Fernen
so'llen die Tatsachen, die zun Begründung dienen, und die Beweismitte'l angefühnt werden"

Zu Ihrer Information:
Wenn Sie beabsichtigen, einen Einspfuch elektnonisch einzulegen, titird empfohlen, den Einspruchüber "Mein ELSTER" (www.e'lsten.de) oder Jede andere Steuer:Software, die die Mög1 ighkeit Oes
elektronischen E'i nspruchs anbietet, zu ilbenmitteln.

ll,ei tere Infonmat ionen

Sei te 2

Öffnungszei ten :

Al I gemei ne Sprechzei ten
Mo.-Fr. 8.30-12.OO Uhr
und nach Vereinbanung

Nahven kehrsanb i ndung :

Bus: 427 Finanzämter Do-0st,/Unna
U-Bahn: U47 Stadtkr.one 0st
S-Bahn: 54 Könne

Senvice- / Informationsste'l le
tolo. -Mi . 7 .3O - 12. 30 Uhn

Do. 7,30 - 17.OO Uhn
Fr'. 7.30 - 12.OO Uhr'
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